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RS OGH 1949/11/30 3Ob292/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1949

Norm

ABGB §1174

Rechtssatz

Es verstößt gegen die guten Sitten, wenn ein von einem arisierten Unternehmen akzeptierter Wechsel, der zur

Sicherung eines zum Zwecke der Bezahlung der Arisierungsau5agen aufgenommenen Darlehens ausgestellt worden

war, vom Aussteller nach Einleitung des Rückstellungsverfahrens gegen das arisierte Unternehmen geltend gemacht

wird.
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